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Federführendes Amt: 

Stadtbauamt 

 

Erforderliche Protokollauszüge 

BM, 14, 20, 65 

Vorgang:  

Vorlage Nr. 147 / 2015 

AZ:  

Beratungsfolge Behandlung Termin 

Technischer Ausschuss Beschlussfassung 08.12.2015 

 
 
 
Neubau Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule 
- Vergabe von Ingenieurleistungen Bauphysikalische Beratung  
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Vergabe der Ingenieurleistungen Bauphysikalische Beratung an das Büro Kurz und 
Fischer, Beratende Ingenieure, 71364 Winnenden, zu 56.014,49 € auf der Grundlage des 
Honorarvorschlages vom 09.11.2015. 
 

Amtsleiter: Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum): 

 

________________ 

17.11.2015 

I II III   

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung / HHST 2820-942200.002 

Haushaltsansatz 100.000,- € 

Haushaltsrest 455.089,- € 

Haushaltsmittel insgesamt: 555.089,- € 

Verpfl.erm f. Ausgaben im folg. Jahr: 6.750.000,- € 

Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vorgabe):  

Noch freie Mittel/über- bzw. außerpl. Ausgabe:  
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Begründung:  
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.09.2015 den Grundsatzbeschluss über die 
Realisierung des Bauvorhabens auf der Grundlage der Wettbewerbsarbeit des 1. 
Preisträgers gefasst sowie die Objektplanungen Gebäude und Freianlagen vergeben. Auf die 
Vorlage Nr. 147 / 2015 wird verwiesen.  
 
Im Hinblick auf die Realisierung der Baumaßnahme werden Ingenieurleistungen der 
Bauphysikalischen Beratung erforderlich. Diese Beratungsleistungen umfassen die 
Themenbereiche Thermische Bauphysik (Wärmeschutz und Energiebilanzierung), die 
Bauakustik sowie die Raumakustik. Der Beratungsumfang sowie das Leistungsbild im Detail 
sind aus der beigefügten Anlage ersichtlich.  
 
Mit den Beratungsleistungen der Thermischen Bauphysik soll das Büro Kurz und 
Fischer, Beratende Ingenieure, 71364 Winnenden, auf der Grundlage des 
Honorarvorschlages vom 09.11.2015 mit einem Pauschalhonorar in Höhe von 56.014,49 € 
beauftragt werden.  
 
Die für eine Erteilung des Auftrages notwendigen Mittel stehen im Haushaltsplan 2015 bzw. 
als Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im Folgejahr zur Verfügung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage:  
 
Beratungsumfang / Leistungsbild Bauphysikalische Beratung 
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